
www.dentaltrade.de

Informationen für 
unsere Mitglieder!

Und so erhalten Sie den Zahnersatz von dentaltrade:

1.	 Ihr Zahnarzt erstellt für Sie einen Heil- und Kostenplan.

2.	 Dieser Heil- und Kostenplan wird von Ihrer Bergischen 	
	 Krankenkasse genehmigt.

3.	 Sie nehmen telefonisch oder schriftlich Kontakt mit
	 dentaltrade auf. Dort reichen Sie den von der Bergischen 	
	 Krankenkasse genehmigten Heil- und Kostenplan zu-
	 sammen mit der Gratis-Kostenvoranschlagskarte ein.

4.	 dentaltrade erstellt für Sie kostenfrei ein entsprechend 
	 günstiges Angebot. 

5.	 Dieses Angebot legen Sie Ihrem Zahnarzt vor und bitten 	
	 ihn, den Zahnersatz über dentaltrade fertigen zu lassen. 	
	 Nach Auftragsvergabe fertigt dentaltrade Ihren Zahner-	
	 satz in Kooperation mit Ihrem Behandler an.

6.	 Ihr Zahnarzt führt die Behandlung wie gewohnt durch.

7.	 Sie erhalten als Mitglied der Bergischen Krankenkasse von 	
	 dentaltrade zusätzlich 5 Prozent Sonderrabatt auf Ihren 	
	 Zahnersatz und können so insgesamt bis zu 90 Prozent 	
	 Ihres Eigenanteils sparen.* 

Geprüfte Qualität: dentaltrade steht zur hohen Qualität 

der eigenen zahntechnischen Leistungen und räumt Ihnen 

eine Garantie von drei Jahren für herausnehmbaren und fünf 

Jahre Garantie für festsitzenden Zahnersatz ein. Gesetzlich 

vorgeschrieben ist eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.
 

Für weitere Informationen stehen Ihnen die freundlichen Mit-

arbeiter der Firma dentaltrade zur Verfügung, die Sie unter 

der gebührenfreien Servicenummer (0800) 230 231-1 

erreichen.

* Sollten Sie den Sonderrabatt nicht erhalten haben, sprechen Sie uns bitte an.
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Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum Versichertennummer

Telefon für Rückfragen

E-Mail

Bankverbindung für Auszahlung

Name der Bank

Kontonummer

Bankleitzahl 

Unterschrift des Versicherten 

BonusFit2 www.die-bergische-kk.de 
Telefon 0212 2262-0 
bonusfit@die-bergische-kk.de 

Ernährungsberatung

Ich habe an einer zertifizierten Ernährungsberatung  
teilgenommen.

q  Ja, die Rechnung habe ich als Kopie beigefügt.

q  Nein

Aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein

Ich bin aktives Mitglied in einem Sportverein.

q  Ja, eine aktuelle Mitgliedsbescheinigung habe ich  
beigefügt.

q  Nein

Präventionskurs

Ich habe an einem zertifizierten Präventionskurs teilgenom-
men, der durch die BERGISCHE bezuschusst wurde.

q  Ja

q  Nein

Schwangerschaftsvorsorge

Ich war im Bonusjahr schwanger und habe an den  
gesetzlichen Untersuchungen zur Schwangerschafts- 
vorsorge teilgenommen. 

q  Ja, eine Kopie des Mutterpasses (Seite 10/11) habe ich 
beigefügt.

q  Nein

Hinweis
Das BonusFit2-Heft bezieht sich auf ein Kalenderjahr. 
Untersuchungen, die in diesem Zeitraum stattfinden, 
können als Punkt angerechnet werden. Ausnahme ist 
der Check-up 35, da dieser nur alle zwei Jahre durchge-
führt werden kann. 

Nicht nachgewiesene oder nicht erreichbare Punkte  
können leider nicht angerechnet werden.

Persönliche Angaben

Ihr Treuebonus
Zusätzlich zu Ihrem jährlichen Bonus, den Sie in drei 
aufeinanderfolgenden Jahren gesammelt haben, erhal-
ten Sie im 4. bis 6. Jahr bei mindestens sechs nachge-
wiesenen Punkten pro Kalenderjahr Ihren Treuebonus. 
Dieser wird in Höhe von bis zu 80,00  jährlich als Zu-
schuss für eine ärztliche, zahnärztliche oder heilprakti-
sche Behandlung, welche von der gesetzlichen Kranken-
kasse leider nicht übernommen werden kann, gezahlt. 
Hierfür legen Sie einfach eine Rechnung vor. 

Wird mit dieser Rechnung der Betrag in Höhe von  
80,00  nicht erreicht, erfolgt die Erstattung in Höhe  
des Rechnungsbetrages. Eine Übertragung dieses Zu-
schusses oder eine Verteilung auf Folgejahre ist leider 
nicht möglich. 

Diese Regelung gilt ab dem Jahr 2009. Eine Anrechnung 
von früheren Boni erfolgt nicht. 

1. bis 3. Bonusjahr

1. Jahr mindestens 4 Punkte =  Bonus erreicht

2. Jahr mindestens 4 Punkte = Bonus erreicht

3. Jahr mindestens 4 Punkte = Bonus erreicht

Zusätzlicher Treuebonus 
im 4. bis 6. Bonusjahr

4. Jahr mindestens 6 Punkte =  Bis zu 80,00 *

5. Jahr mindestens 6 Punkte = Bis zu 80,00 *

6. Jahr mindestens 6 Punkte = Bis zu 80,00 *

*Zuschuss für eine nicht erstattungsfähige Privatrechnung 
(für ärztliche, zahnärztliche oder heilpraktische Behandlung).

+

+

+



Ihre Ersparnis für Qualitäts-Zahnersatz – 
rechnen Sie ruhig einmal nach!

Unsere Leistungen
 zu Ihrem Vorteil

freecall: (0800) 230 231-1

*	 Preisangaben inkl. gesetzlicher MwSt. Mitglieder der Bergischen Krankenkasse erhalten 	

	 einen zusätzlichen Sonderrabatt von 5 Prozent auf die Laborkosten exklusive Material.

Für verschiedene Alternativen bezüglich Ihres individuellen Zahnersatzes sprechen Sie bitte 

Ihren Zahnarzt an.

 Gesamtkosten
  Laborkosten und 
  Behandlerhonorar
  (nach GOZ Standard-
  position und Faktor 2,3
  berechnet)

 abzgl. Festzuschuss
 Krankenkasse

 Ihr Eigenanteil

 Laborrechnung
 (zuzüglich Behandler-
  honorar nach GOZ 
  Standardposition und 
  Faktor 2,3 berechnet)
 

Preisbeispiel
deutsches Labor 

(durchschnittlich)

1.151,44 d

-596,25 d

555,19 d

263,97 d

Preisbeispiel
dentaltrade

    769,70 d*

-596,25 d

173,45 d

   119,90 d*

 Ersparnis

381,76 d

68 %

144,07 d

55 %

VMK-Brücke 4-gliedrig (NEM), komplett (Front) 

Vollkeramikkrone / Zirkonoxid (Privatleistung) 
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